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Norm

AuslBG §24 Abs1 idF 2017/I/066

NAG 2005 §41 Abs2 Z4 idF 2020/I/145

NAG 2005 §41 Abs4 idF 2020/I/145

1. AuslBG § 24 heute

2. AuslBG § 24 gültig ab 01.10.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/2022

3. AuslBG § 24 gültig von 01.10.2017 bis 30.09.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 66/2017

4. AuslBG § 24 gültig von 01.01.2006 bis 30.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 101/2005

5. AuslBG § 24 gültig von 01.01.2003 bis 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 126/2002

6. AuslBG § 24 gültig von 01.01.1998 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 78/1997

7. AuslBG § 24 gültig von 01.07.1988 bis 31.12.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 231/1988

Rechtssatz

Investitionen, die in ein Unternehmen erfolgen, sind für sich noch nicht ausreichend, um einen Transfer von

Investitionskapital im Sinn § 24 Abs. 1 AuslBG darstellen zu können. Für die Bejahung eines derartigen Kapitaltransfers

ist es erforderlich, dass es sich bei dem in Rede stehenden Kapital um vom Antragsteller vom Ausland aus nach

Österreich transferierte Gelder handelt oder (wenn ein Darlehen in Rede steht) dass das aus einem Darlehen

resultierende Rückzahlungsaufkommen aus vom Ausland nach Österreich transferierten Geldern stammt (vgl. VwGH

13.10.2011, 2008/22/0901).Investitionen, die in ein Unternehmen erfolgen, sind für sich noch nicht ausreichend, um

einen Transfer von Investitionskapital im Sinn Paragraph 24, Absatz eins, AuslBG darstellen zu können. Für die

Bejahung eines derartigen Kapitaltransfers ist es erforderlich, dass es sich bei dem in Rede stehenden Kapital um vom

Antragsteller vom Ausland aus nach Österreich transferierte Gelder handelt oder (wenn ein Darlehen in Rede steht)

dass das aus einem Darlehen resultierende Rückzahlungsaufkommen aus vom Ausland nach Österreich transferierten

Geldern stammt vergleiche VwGH 13.10.2011, 2008/22/0901).
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